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Ihr Antrag nach IFG

»Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund einer Nutzung [von]

OPNV-Anlagenals Ruhe- oder Lagerplatz«

Sehr sechrte

über das Internetportal »fragdenstaat.de«ist mir eine Anfrage zugegan-

gen,in der Sie als Absender angegebensind.

Sollten Sie diese Anfrage nicht gestellt haben, betrachten Sie dieses

Schreibenbitte als gegenstandslos, Sie brauchennichts weiter zu unter-

nehmen und auch nicht weiterzulesen.

Falls die Anfrage von Ihnen stammt, möchte ich Ihnen empfehlen,die

Möglichkeit einer Beratung zur korrekten Antragstellung zu nutzen, um

Rückfragen, Missverständnisse und daraus resultierende unnötige Kosten

von vornherein auszuschließen. In der derzeit vorliegenden Form ist Ihr

Antrag nicht bescheidungs- oder bearbeitungsfähig.

Wenn Ihnen- wieSie angeben- die in meiner erteilten Antwort angeführ-

ten Unterlagen bereits bekannt waren,erschließt sich nicht, weshalb sie

die bekanntermaßennicht verfügbaren Angaben(z. B. die mündlichen

bzw. durch Sofortzahlung erledigten Verwarnungensowie die aufgrund

von Zeitablauf ganz oder zu erheblichen Teilen bereits gelöschten Infor-

mationen) bei Ihrer Antragstellung nicht von vornherein durch eine ent-

sprechende Formulierung ausgeschlossen haben.

Ich weise außerdem darauf hin, dass die Düsseldorfer Straßenordnung

abstrakt ein der Zweckbestimmung der ÖPNV-Anlage widersprechendes

Verhalten verbietet. Das ist auch der Tatvorwurf, der in entsprechenden
Bußgeldverfahren erfasst wird und edv-mäßig auswertbar ist. Eine Diffe-

renzierung nach den in 8 3 Abs. 2 DStO exemplarisch aufgeführten Bege-

hungsweisen und/oder weiteren Verstößenist nur in händischer Auswer-

tung möglich. Dazu wäre es an Ihnen, mitzuteilen wieMischformen wie

z.B. der unerlaubten Benutzungals Lagerplatz bei gleichzeitigem Genuss

von Alkohol oder auch mit sonstigen Begehungsformenberücksichtigt
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werden sollen. Für sämtliche Varianten von Verstößen gegen 8 3 der Düs-

seldorfer Straßenordnung (DStO) sind derzeit 270 Verfahren erfasst (Zeit-

raum 01.01.2017 bis 31.10.2019).

Zugleich bedeutet die Ermittlung der gewünschten Informationen aus den

einzelnen Vorgängeneinen erheblichen Vorbereitungsaufwand, der eine

Gebührenpflicht auslöst. Berechnet würden diese Gebührenletztlich nach

der tatsächlich anfallenden Zahl der Stunden für Beschäftigte des gehobe-

nen Dienstes (70,- EUR/Stunde). Der anzusetzende Zeitaufwand hängt

von der Zahl auszuwertenderFälle ab, die derzeit wegen Ihrerseits feh-

lender Angabennicht bezifferbar ist.

Der Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz muss nicht mit einer Zweck-

angabe versehen werden. Allerdings nehmen Sie mir damit auch die Mög-

lichkeit, Ihren Antrag bei Unklarheiten mit Blick auf den von Ihnen ge-

wünschten Verwendungszweck sinnwahrend auszulegen. Daher weise ich

nochmals auf folgende, aus Ihrer Antragstellung bzw. aus der Sachlage

resultierende Besonderheiten hin:

e Die angefragten Daten sind nicht dazu geeignet, in statistisch sauberer

Form Rückschlüsse auf die Zahl der Vorgänge und Verfahrensausgänge

in den jeweils angefragten Jahrgängenzu ziehen.

e Welche Adressangabensollen bei dem in Ihrer Frage 4 verwendeten

Begriff »keinen festen Wohnsitz« wie bewertet werden?

Erfahrungsgemäßverfügen viele Menschen, die umgangssprachlich als

wohnungslos bezeichnet werden, zumindest über Postanschriften, z. B.

bei den Hilfseinrichtungen, aber auch beiPrivatpersonen.

e Erzwingungshaftanträge werden in knapp 1,06 Prozentaller bei der

Bußgeldstelle bearbeiteten Verfahren gestellt (incl. Verkehrsordnungs-

widrigkeiten etc.); noch geringerist die Zahl angeordneter bzw. voll-

streckter Haft. Die Erhebung verursachtallerdings zusätzlichen Zeit-

aufwand, weil zusätzliche Teile des Vorgangs ausgewertet werden

en. a >
Da die hiesige Bearbeitung und Erfassungfallbezogen erfolgt, können

Angabenauch nur mit diesem Bezug gemacht werden.

Bitte konkretisieren Sie Ihren Antrag so, dass zweifelsfrei erkennbar ist,

welche Informationen Sie nunmehr noch ermittelt und mitgeteilt haben

möchten.

Bitte wählen Sie dazu eine gesetzlich vorgesehene Form - z. B. schriftlich.

Bestätigen Sie dabeibitte zugleich, dass Sie die entstehenden Gebühren

zu zahlen bereit sind.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftra
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